
Anschrift:
Gedenkwald GmbH, 
Beilhackstrasse 9a, 
D-83209 Prien am Chiemsee

Telefon:
08051 / 9617433

eMail: info@gedenkwald.de

Telefax:
08051 / 961 76 85

Bankverbindung:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
(BLZ 71150000) Kto. 500 619 192

Registergericht:
Gedenkwald GmbH, 
AG Traunstein, HRB 17306
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Vollmacht und Willensbekundung
zur Feuerbestattung
und anschließender Urnenbeisetzung
auf einem Naturfriedhof

 Verfügender / Name

 Vorname

 wohnhaft in Strasse

 Postleitzahl / Wohnort

 Telefon

 Name Gedenkwald

 alternativ

Ich verfüge nach meinem Tode
die Feuerbestattung:

 Ort und Datum

 Unterschrift Verfügender

Sonstige Wünsche:

Feuerbestattung/Verabschiedung

r Trauerfeier mit Sarg		  r Trauerfeier mit Urne

r ohne Trauerfeier

 geboren am

 in

 Telefax

Bestattungswunsch:

Naturbestattung
r Familienbaum			   r Wiesenbestattung

r Gemeinschaftsbaum		  r Felsbestattung

r Jungbaum			 
r Anonyme Beisetzung

				    ohne Angehörige
	              

anonyme
BESTATTUNGen

NATUR
BESTATTUNGen

 Mädchenname  Vorname

 Geburtsdatum

 wohnhaft in Strasse

 Postleitzahl / Wohnort

 Religion

Als Bestimmungsberechtigter verfüge ich 
über die Feuerbestattung mit anschließender 
Urnenbeisetzung eines Angehörigen:

 Todestag

 Verstorbener / Name

 Vorname

 Geburtsdatum

 wohnhaft in Strasse

 Postleitzahl / Wohnort

 Telefon / Telefax

 Verwandtschaftsgrad

 Bestimmungsberechtigter / Name

Beisetzung der Urne auf dem Naturfriedhof in:

 Ort und Datum

 Unterschrift Bestimmungsberechtigter

Erklärung des Bestimmungsberechtigten:
Da eine rechtsgültige Willenserklärung des Verstorbenen über die Bestattungsart 
nicht vorliegt, bestimme ich als geschäftsfähiger Angehöriger des Verstorbenen, 
aufgrund des § 2 des Gesetztes über die Feuerbestattung vom 15.5.1934 
(RGBI. IS. 380), dessen Einäscherung und Beisetzung. Unter den Angehörigen bestehen 
keine Meinungsverschiedenheiten über die Art der Bestattung.

Mir ist bekannt, dass nach Einlieferung des Sarges zur Feuerbestattung die Rückgabe 
der Wertgegenstände (Ringe, Ohrringe, Uhr, Ketten, Zahngold, Herzschrittmacher o.ä.) 
ausgeschlossen ist.

Ich verpflichte mich das Bestattungsinstitut von allen wegen der Wertgegenstände 
erhobenen Ansprüchen freizustellen.

Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie zu, dass

1. die Bestattungsstelle der Urne nicht mit Blumen oder anderem Grabschmuck 
geschmückt wird,

2. das Aufstellen und Abbrennen von Kerzen oder sonstigen Lichtern untersagt ist,

3. der Friedhofsträger die Entscheidung darüber trifft, wann Bäume aus 
technischen Gründen entfernt und ersetzt werden müssen,

4. eine spätere Ausgrabung oder Umbettung der Urne  nicht  mehr erfolgen kann.


